
Wmts- und Jntelligenzblatt für - en Bezirk.

Nro . 55.

Amtliche Verordn ncen und
Bekanntmachungen.

Württcmbcrgische Sparkasse.

Grnndbcstimmungcn
der Anstalt.

(Fortsezuiig) .
Zweiter Abschnitt.

Von der Theilnahme an der
würtrember g iscken Sparkasse.

8- 2.
Die Bcnüzung der Anstalt steht Je¬

dem und für Jeden offen , der zu den
ärmeren Volksklassen dcö Königreichs
zu rechnen ist ( 8 1) , ohne Unterschied,
ob er im staatsbürgerlichen Verband
mit Württemberg stehe , oder nur län¬
gere Zeit seinen Aufenthalt im Lande

habe . ^
Zn den ärmeren Volksklassen sind

insbesondere zu rechnen nickt nur die
Dienstboten jeder Art , sondern auch die
in täglichem Solde stehenden Militär¬
personen ; diejenigen , die um Tag¬
oder Wockenlöhne arbeiten ; solche, die
überhaupt zu nicdern Diensten einge¬
stellt sind, oder durch geringere Hand¬
arbeit sieb ernähren ; Kinder solcher
Personen und Waisen , die nicht von
dem Erlag ihres Vermögens erzogen
werden können ; so wie alle , die mehr
oder weniger Unterstützung aus öffentli¬
chen Kassen genießen , oder anzusprechen
befugt wären.

8.
Die Gelder , welche von diesen Per¬

sonen oder für dieselben der Anstalt an¬
vertraut werden können , müssen Erspar¬
nisse oder Geschenke sein (8 - 1) .

Den Ersparnissen gleich geachtet
wird dasjenige Erb - Vermögen dersel-

^Lamftag 15- Juli 1650.

beu , das nicht mehr als 100 fl. be-
! trägt.
! Geloer , für deren Verwaltung von
!Obrigkeiiswegen Fürsorge getroffen ist,
werden nicht angenommen ; eine Aus¬
nahme hievon findet jedoch statt zu
Gunsten derjenigen Pflegschaften , de¬
ren Vermögen un Ganzen den Betrag
von Zweihundert Gulden nicht über¬
steigt (8 . 5) .

8. 5.
Die kleinste Summe , die der An¬

stalt zur Verwaltung ubergeben wer¬
den kann , ist Ein Gulden . Auch grö¬
ßere Summen werden immer nur in
ganzen Gulden angenommen . Eine
Beschränkung in Beziehung auf die Hö¬
he der Einlagen findet nur in der Art
statt , daß auf den Namen eines Theil-
nehmers sowohl Anfangs , als je im
Laufe eines Jahrs , von der lezten Ein¬
lage an rückwärts zu rechnen , nicht
mehr als Einhundert Gulden unter
den gcwöhlichen Bestimmungen hinsicht¬
lich des Zinsenbezugs zügelassen , auS
einem weiteren Betrage hingegen we¬
niger Zinse vergütet werden ( §. 8) .

Dritter Abschnitt.
Von de m Verhält nisse zwischen
der . wnrttembergischen Spar¬
kasse und ihren Theilnehmern.

8- 6.
Durch die Annahme der Gelder von

Seite der Anstalt erlangen Diejenigen,
auf deren Namen dieselben eingelegt
werden , das Recht , die Erstattung
des gleichen Betrags , und bis dahin
seine Verzinsung von der Anstalt zu

.verlangen.
8- 7.

Zum dießsälligen Anerkenntnisse wer¬
den über die eingelegten Gelder Schei¬
ne auf den Namen des betreffenden

^Theilnehmerö ( 8 . k) nach gedruckten

Formularen ausgestellt , welche der je¬
weilige VorsteherAusschuß (8 . 20 ) und-
der Kassier (8 . 22 ) unterzeichnen , und
welche bei jeder späteren Einlage für
denselben Theiluehmer wieder vorzule¬
gen sind , um lcztcre , so lange cs der
Raum gestattet , darallf Nachträgen zw
können.

Die Zinse , welche die Anstalt ver¬
gütet , sangen in der Regel je mit den»
ersten Tage des nächsten Monats nach
der Einlage zu laufen an . Der Zins¬
fuß wird unter Rücksichtnahme auf eig¬
nen angemessenen Reservefonds von
Zeit zu Zeit im Verhältniß zu dem inr
Verkehr überhaupt gewöhnlichen Zins¬
füße und zu dem Ertrage , den hienach
die Anstalt selbst aus ihren Vermö-
genstheilen bezieht , mit Genehmigung
Seiner Königlichen Majestät ( 8 . 1)
besonders festgesezt . Ist ein JahreS-
zins verfallen , so steht es , wenn nichts
Anderes von dem Einlegenden schon
bei der Einlage bestimmt wurde , bei
dem Theilnehmer , ob er ihn sich be¬
zahlen lassen wolle oder nicht . Wird
ein Jahrcszinö nicht erhoben , so wird
er von dem Zeitpunkte an , wo der
Rückstand einen oder mehrere Gulden
beträgt , zum Kapital geschlagen , und
gleich diesem verzinst . Eine Ausnah¬
me hievon findet in so weit statt , als
die Einlagen gleich Anfangs oder inr
Laufe eines Jahres die Summe von
Einhundert Gulden übersteigen ( § 5 ) .
Aus diesem Mehrbeträge lauft der Zins
zwar von Tage der Einlage an ; er
steht jedoch um einen je nach dem Er¬
messen der Verwaltungsbehörde von
Zeit zu Zeit festzusczenden Betrag nie¬
driger als der gewöhnliche Zinsfuß,
und trägt , wenn er auch unerhoben
bleibt , nicht wieder Zinse.
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8-W.
Jede Einlage kann , wenn nicht gleich

Anfangs vom Einleger etwas Ande¬
res fcstgcsezt wurde , auf Verlangen,
und so weit es die baarcn Mittel der
Kaffe erlauben , sogleich, außerdem in¬
nerhalb vier  Wochen ganz oder theil
weise zurückgezogen werden . Wird nur
ein Theil zurückgenommen , so muß
dieser immer auf ganze Gulden sich be¬
laufen . Mit der Hanptsumme wird
der daraus noch schuldige Zins (§ . 8)
berichtigt.

8- 10.
Hört bei Demjenigen , dem eine

Einlage angehört , die Eigenschaft auf,
die ihn zur Theilnahme an der Anstalt
berechtigte ( § 8 - 2 und 3) , oder geht!
er mit Tod ab , so wird , wenn gleich
die bei der Einlegung des Geldes be¬
stimmte Zeit noch nicht abgelaufcn sein
sollte (§§ . 8 u . 9) , Hauptsumme und
Zins nach vorheriger vierwöchiger Auf¬
kündigung von Seite der Anstalt ab-
gczahlt . Wird übrigens das Geld , von

Beschränkung beigefügt wurde,
an Denjenigen , auf dessen Namen die
Scheine lauten , beziehungsweise den,
der sich als dessen Bevollmächtigten
zur ZahlungsErhebnng ausweist ; fer
ner , wenn der Eigenthümer gestorben
sein sollte , an seine Erben , und , wenn
die Forderungen als Erekutionsmittel
gebraucht werden , an die ercquirende
Obrigkeit.

Da der Vorzeiger eines Sparkassen¬
scheins als der Eigenthümer desselben
vermuthet wird , so kann , wenn gegen
Rückgabe deS ächten Scheins an den
unberechtigten Besizer desselben unter
unverdächtigen Umständen von der Kas¬
se oder von dem aufgestellten Agenten
derselben Zahlung geleistet wird , falls
dem Kassier oder Agenten hiebei keine
Verschuldung nachgewiesen werden kann,
die Kaffe von dem wahren Forderungs-
Berechtigten nicht mehr in Anspruch
genommen werden.

Sobald die Kasse Anzeige erhält,
daß ein Sparkassenschein ans dem Bc-

Am

B e r n e ck.
(Brennholz -Verkauf ) .

der eingetretencn Veränderung an ge- !size des Berechtigten gekommen ist,
rechnet , nicht binnen eines Vierteljahrs darf sie an den Vorzeiger des Sckuns
aus der Sparkasse zurückgezogen , so hört
von da an jede fernere Zinsreickung
aus . Sollte die Entdeckung gemacht
werden , daß der Name einer Person,
welche zur Theilnahme an der Anstalt
berechtigt gewesen wäre , von einem
dritten Nichtberechtigten mißbraucht
worden sei , um die Annahme einer
Einlage zu bewirken , oder daß über
Haupt ein Einleger durch falsche Am
gaben Gelder bei der Sparkasse an¬
zulegen gewußt habe , so wird die
Hauptsumme alsbald , jedoch ohne
Zinsreickung und unter Zurückforde
nmg , beziehungsweise Abrechnung der
bereits bezahlten Zinse zurückbezahlt

8 II-
Außerdem hat die Anstalt das Reckt

der Zurückzahlung der Harrplsumme
nebst Zinsen , wenn eine Aenderung
der Statuten beschlossen wird , und ders
betreffende Teilnehmer auf erlassene
öffentliche Bekanntmachung sich gegen
die Aenderung erklärt , oder wenn we
gen außerodentlicher Ereignisse die
ganze Anstalt aufgelöst werden muß
te ( 8 . 36 ) .

8. 12.
Die Zahlungen geschehen , wenn

nicht sogleich bei der Einlage eine dieß

keine Zahlnng mehr leisten , biö er den
rechtlichen Besiz vollständig nackgcwie-
sen hat.

Jeder Einleger hat für die jgute
Verwahrung seines Sparkassenscheins
alle Sorge zn tragen , und sobald ihm
derselbe wegkommt , sogleich die Spar¬
kasse oder den nächsten Agenten znr
Anzeige an die Sparkasse in Kenntniß
zu sezen. Auch werden die Einleger
in solchen Fällen belehrt werden , was
sie in Beziehung aus die Amortisation
der verlorenen Sparkassenscheine und
die Ausstellung neuer zu thun haben.

Eine Uebertragung der Sparkaffen-
sckeine auf Dritte ist nickt -» lässig,
eben so wenig die Bestellung alsFaust-
psand , es wäre denn , daß leztere zum
Behuf einer Dienstkaution geschähe.
Wird nichts desto weniger eine Abtre¬
tung entdeckt, so hört die Zinsschuldig¬
keit der Anstalt vom Tage der Abtre-
tuirg an auf . Ist die Einlage auf ei¬
nen falschen Namen geschehen , so er¬
folgt die Zahlung ohne ZinSreichung
(8 - 10 oben ) an Denjenigen , der von
dem Gerichte als wahrer Eigenthümer
deS eingelegten Geldes erkannt worden
ist.

(Fortsezung folgt ) .

Donnerstag den 18 . d . M.
Nachmittags 1 Uhr

werden aus den Waldungen Neubann,
Bruderrain , Schillberg und KegelS-
hardt etwa

120 Klf . Brennholz und
2500 Wellen Reissack

verkauft werden . Die Verhandlung,
bei welcher die Hälfte des Kaufs¬
preises baar zu bezahlen ist , wird im
Waldhorn dahier stattfinden . Das
Holz wird auf Verlangen den Käu¬
fern vor der Verhandlung vorgczeigt.

Den 9 . Juli 1850.
Freiherrlich von

Gültlingen sckes Rentamt
Nestle n.

O
Um

b e r k o l l b a ck.
ege der HilfSvollstreckung

wird dem Adam Kalniback von da ani
Montag den 15 . Juli d . I.

Morgens 8 Uhr
auf hiesigem Rathözimmer ein Kuh-
Rindle von etwa 3 Viertel Jahr im
öffentlichen Aufstreich verkauft.

Die Herren OrtSvorstcher werden
um Bekanntmachung gebeten.

Scbulvheißenamt.
Schnürle.

N e u w e i l e r.
t Liegenschaftsverkauf ).

Die im Wege der HilfSvollstreckung
zum Verkauf auögesezte Liegenschaft
des Johann Georg Seegcr , Schuld-
heißen und des Johann Georg See-
ger , Bauers von hier , welche in die¬
sem Blatte Nro . 2 vom laufenden Jahr
beschrieben wurde , und bei den beiden
früheren AufstrcichsVerhandlungen kei¬
nen Käufer gefunden hat,  wird nun,
nachdem für einen Theil derselben , von
einem Pfandgläubiger , ein Kaufsange¬
bot gemacht worden ist , am

Donnerstag den 1 . August d. I.
Vormittags 10 Uhr

auf dem hiesigen Gemeindcrathszimmer
zum 3 . Aufstreick gebracht ; wobei hier
unbekannte Kaufsliebhaber ihre Zah¬
lungsfähigkit durch gemeinderäthlicke
Vermögenszeugnisse nachzuweisen ha¬
ben.
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Den 24 . Juni 1850.
Aus Auftrag:

AintSnotar S ch ra m m.

H o f st e t t.
(Licgenschafts -Verkaus ) .

Am
Mittwoch den 7 . August d . I.

Vormittags 10 Uhr
wird auf dem Rathszimmer in Neuwci
ler , die dem Adam Friedrich Mast,
Bauern zu Hofftett gehörige , und in
Rro . 42 des Calwer Wochenblatts
beschriebene Liegenschaft , im Wege der
Hilssollstreckung wiederholt im öffent¬
lichen Aufstreich verkauft.

Kaufsliebhaber , hier unbekannte mit
VerinögenSzeugnisfen versehen , werden
hieinit eingeladen.

Den 29 . Juni 1850
Schuldheißenamt.

Am

Sulz,
OberamtS Nagold.

(Frucht -Verkauf ) .

Montag den 15 d . M.
Morgens 8 Uhr

werden auf hiesigem NathhauS
130 Scheffel Dinkel und
2 Scheffel Roggen

im Aufstreich verkauft , wozu die Lieb¬
haber Ungeladen werden.

Den 4 . Juli 1850.
Schuldheiß Dürr.

Oberkollback.
Im Wege der HilfsvoUstrcckung!

wird am
Freitag den 2 . August d . I.

Morgens 8 Uhr
auf hiesigem Rathszimmer der Michael
Dittuöschen Ehefrau dahier

an einer zweistockigten Vchau
sung

im öffentlichen Aufstreich verkauft.
Um die Bekanntmachung werden die

Herren Orlsvorstehcr gebeten.
Den 4 . Juli 1850.

Schuldheißenamt.
S chn ü r l e.

Außeramtliche Gegenstände.

W i l d b e r g.
Ein vollständiger Sailerhandwerks¬

zeug ist zu verkaufen bei
G . Jak . Stcimles

Wittwe.

Calw.
Am lczten Montag ist eine Kunst-

hcerdbrille von Kentheim bis zur Bu-
lacbcr Staige verloren gegangen;
der redliche Finder wird gebeten , es
bei der Redaktion dieses Blatts anzu-
zeigcn.

Calw.
Postv . v . Horlacher  verkauft Rog¬

genstroh ab Alzeubcrg zu 10 kr. und

zehrt und eö fehlt am nöthigsten ; we tz-
halb ich mir an christliche Herzen die
Bitte erlaube , mir für diese elende
Person einige milde Gaben zufließen
zu lassen , damit man ihr für den Rest
ihrer Tage noch einige Erquickung ver¬
schaffen kann.

Den 28 . Juni 1850.
Pfarrer Sprenger.

Calw.
Einen noch guten starken Zimmer-

mannskarren hat billig zu verkaufen
B . Thudium.

Calw.
Es könnte in kurzer Zeit ein freund-

Habcrstroh zu 7 kr den Schaub , au ^ l-ches Logis , bestehend aus 5 ineinan-
vergehenden Zimmern , Küche , 1 Magd-
kammer , Plaz auf dem Speicher , ge-

F a l w . !miethct werden ; Wo ? sagt die Erpe-

Jch suche einige Zentner K irsch e n- dftion dieses , Blattes^
stiele (von rothcn Kirschen ) zu kau¬
fen.

C . F . Bätzncr.
Calw.

Ein Tufchbad kostet von heute an
nur noch 4 kr.

Wittwe Na sch old.
Calw.

Neckt englische Stahlfedern zu den
billigsten Preisen empfiehlt

Earl Fr . Fa ist.
Calw.

Feinsten Oiunonn lllkiolknncka,
ktlinm , kxti 'nitck ' elbsinttie empfehle
ich zur geneigten Abnahme.

Carl Fr . Fa ist
Obcrkollbach.

Es hat sich ein schwarz -weißer Spi-
zeihund bei mir eingestellt , welchen
der Eigcnthümer gegen Unkosten -Er-
saz abholen kann.

Sckwemmle,
z. Adler.

Calw.
Sonntag den 14 . dieß ist Musik in

Teinach anzutreffen.
Friedrich Hammer.

Z a v e l st e i n.
Die Ehefrau des Martin Nothacker,

Taglöhners in Speßhardt , 64 Jahre
alt , leidet schon seit 9 Jahren am Ge¬
sichts -Krebs . Dieses große Uebel hat
jezt bei ihr eine solche Höhe erreicht,
daß das Stirnbein ganz offen daliegt,
und sie , da dasselbe bereits auch an¬
gegriffen ist, namenlose Schmerzen lei¬
det . Die Krankheit hat alles ausge-

OGHGGOKGGKGGOS

A Calw . G>
G Heute Abend von 5 Uhr G
T an giebt es von dem bekann - A
G ten offenen Bier bei K
G Thudium . K
G H»
GAGGOOKGOOKOGEO

Calw.
Das Haus sammt ca . 10 Rth.

Gartcn -Plaz im Haggäßle , welches
dem nach Amerika auSgewanderten
Geschirrmacher Schöttle zugehörte , ist
längst dem Verkauf auögesezt , und
wird nun , um ein Resultat zu errei¬
chen , auch in besondem Abtheilungen
zum Verkauf gebracht , je nachdem sich
Liebhaber dazu finden sollten ; das
Haus hat so viel Räumlichkeit , daß
cs drei besondere Wohnungen mit allen
nöthigen Erfordernissen enthält.

Etwaige Liebhaber zum Ganzen
oder irgend einem Theile desselben
wollen sich in dieser Beziehung gefäl¬
ligst wenden an den Güterpfleger

Schreinermeister Roller.
Geld auszuleihen,

gegen gesezliche Sicherheit:
200 fl . bei der Stiftungspflege Zwe¬

renberg.

Calw.

Predigen wird nächsten Sonntag
den 14 . d. M . : Vormittags : Fischer,
Nachm . : Vic . Schütz.
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Bekanntmachung
in Betriff einer

laudwiithscboftlicken Pro-
d« kten-Dusftell «nst

in Verbindung mit dem landwir 'thsckaft-
licken Feste zu Canstatt

im Jahr I8rv.

Psd, , feinere Sämereien 1 — 8
von Wurzelgewächsen einige

ei'm'ge Aehren ; Getreide in
etwa 1
Loch;
Eremplare , von Obstsorten 3
Trauben 1 — 3 Stücke.

2 ) Dse Sendnngen muffen sorgfäl¬
tig verpackt und die einzelnen Produkte

-KStücke,

Mit höchster Genehmigung Seiner mit Etiketten versehen sein . Bei den
Königlichen Majestät wird mit dem
dicßjähri 'gcn landwirthschaftlichcn Feste
in Canstatt eine größere Ausstellung
von Produkten der vaterländischen Land-
wirthschafl verbunden weiden.

Diese Ausstellung soll sich nickt al¬
lein auf die mannigfaltige Produktion
auS dem Gebiete des Acker-, Garten -,
Wein -, Obst - und Waldbaues und auf
die verschiedenen Crzeugnisse der Vieh - Post geschehen,
zucht erstrecken , sondern es sollen auch 8) pangnenS
Produkte der landwirtschaftlichen Ne
bengewerbe , sowie die landwirtschaftli¬
chen Werkzeuge und Geräthe Aufnah.
me darin finden.

Indem dieses Vorhaben zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht wird , will
man das freundliche Ersuchen um Bei¬
träge an alle Diejenigen gerichtet ha¬
ben , welche sich in der Lage befinden,
Gegenstände der benannten Art theils
in besonderer Vollkommenheit , znr Ver¬
tretung der landwirthschaftlichcn Pro¬
duktion einer Gegend überhaupt , theils
als Beweis gemachter Fortschritte in
einzelnen Produktionen , oder als Er-
gebniß neuer , interessanter Anbauver¬
suche mit landwirthschaftlichen Nuzpflan-
zen , zu liefern.

Um für die Wahl der Beiträge nä
Here Anhaltspunkte zu geben , ist in
der Beilage eine kurze Uebersicht über
die auszunehmenden Gegenstände ge¬
geben

Die Ausstellung wird im Kursaale
in Cannstatt , woselbst der Gemeinde-
rath dem Unternehmen seine Mitwi»
kung und Unterstüzung bereitwilligst zu-
gcsichcrt hat , stattfinden und 6 — 8 Ta¬
ge dauern.

Einstweilen werden bezüglich der
weiteren Vorbereitung der Sache fol¬
gende Bestimmungen zur Kenntniß des
Publikums gebracht:

1) Sämmtliche Produkte sollen in
angemeffenen Quantitäten eingesendet
werden ; von den gewöhnlichen Ge.
treidesorten eine ganze Pflanze in -schö¬
nen Eremplaren oder bei Sortimenten

Obst und Traubensortcn ist der orts¬
übliche Name bcizusezen.

3 ) Wein und andere Getränke sind
in versiegelten Flaschen oder in kleinen
Fäßchcn ciuzusenden.

4) Die Einsendungen geschehen durch
Frachtfuhrcn auf Kosten der Staats¬
kasse. Sendungen von 1 Pfund und
darunter können unfrankirt durch die

bis zum 15 . August
sind Verzeichnisse der Produkte , deren
Einsendung beabsichtigt wild , an die
Zentralstelle zu schicken, worauf wegen
der Aufnahme nähere Nachricht ertheilt
und der Zeitpunkt der Einsendung be¬
zeichnet werden wird.

6 ) Die Rücksendung der Produkte
nach der Ausstellung erfolgt blos dann,
wenn sie besonders verlangt worden ist.
Kisten und sonstige Behälter zur Ver¬
packung werden , falls keine Rücksendung
der Produkte erfolgt , sogleich zurückge¬
geben werden . Ueber das Resultat
der Ausstellung werden seiner Zeit in
den öffentlichen Blättern ausführliche
Mittheilungen gemacht werden.

Stuttgart , L. Mai 1850.
Zentralstelle für die

Landwirthschaft.

Aufzahlung der Erzeugnisse

Saamcn Maulbcersameii.
Obst in allen Sorten , ebenso Trau¬

ben.

Gartengewächse , Gemüse , Zierpflan¬
zen , auch deren Knollen und Sa¬
men.

Forstproukte ( Samen , Beere , Pflan¬
zen , Fruchte ) .
lt . Verarbeitete Produkte.

Mehl , Gries , Kockgerste , Malz , Nu¬
deln , Sago , Stacke.

Zucker ans Runkelrüben.
Kartoffeln , Svrup.
Gedörrte und eingemachte Früchte , Gc-

sälz.
Oele.
Senf.
Flachs und Hanf ( geschwungen , ge¬

hechelt ) , Garn.
Flcchtstrvh,
Farbproben auS landwirthschaftlichcn

Produkten.
Kaffeesurrogate und dergleichen.
Weine aus verschiedenen Lagen und

Jahrgängen.
9irqueur.

Welche bei der landwirthfchastlichcn Pro-
duktcn -AuöstcUnng in Canstatt Auf¬

nahme finden.
.4. Land - und forstwirthschafb

lichc Rohprodukte.
Gctreidearten , sowohl in Aehren als

in Körnern.
Hülsenfrüchte.
Futterkräuter (Pflanzen , Samen ) .
Futtergräser ( in Rispen , Samen ) .
Wurzelgewächse.
Kürbisse , Gurken , Melonen.
Oelgewächse.
Gespinnstpflanzen ( Samen , Stengel)
Farbpflanzen.
Gewürz - und officinelle Pflanzen.
Fabrikpslanzen ( Rauhkarden , Tabak)

Bier , Obstmost , Branntwein,
Essig.

Torf (getrockneter und gepreßter ) .
Harz , Pech , Theer , Potasche , Kien¬

ruß , Kohlen.
Salze , Hallerde , Knochenmehl und an¬

dere künstliche T ungmittcl.
Natürliche und künstliwe WeAcjne.

C . Thierischc Crzeugnisse.
Wollvlicße (gewaschen ) .
Seidecoconö , abgehaspelte Seide.
Butter und Käse.
Honig und Wachs.
Ü . Landwirthschaftlich e Gerä¬

the und Werkzeuge.
Werkzeuge des Acker- und Wiesenbaus,

des Hopfen - , Obst - und Weinbaus,
des Waldbaues , der Torfgewinnung -,
der Viehzucht , sowohl Maschinen,
als Fuhr - und Handgeräthe ; auch
Vorrichtungen , für die technischen Ge¬
werbe.

Natürlich kann es sich mir von der
Einsendung solcher iandwirthschuftlicher
Geräthe re . handeln , die noch wenig
bekannt , oder die der Gegend , in der
sie im Gebrauch stehen , eigenthümlich
sind.

Redakteur: Gustav Rivtuius.
Druck ui'.d (Vertag der NiviniusffchknBuch-

druckerci in Calw


	S 12 A 025_225
	S 12 A 025_226
	S 12 A 025_227
	S 12 A 025_228

